
Vollzug von § 24 des Gesetzes zur Vorbeugung und Be-
kämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz-
TierGesG) vom 22. Mai 2013 (BGBl. I. S. 1324) und
der §§ 10 und 11 der Bienenseuchen-Verordnung (Bien-
SeuchV) vom 03. 11. 2004 (BGBl. I S. 2738), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 17. 04. 2014
(BGBl. I S. 388)

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogt-
landkreises erlässt folgende

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung
gerichtet an alle Bienenhalter im Vogtlandkreis,

wegen des 
Ausbruches der Bienenseuche 

Amerikanische Faulbrut

Am 03. 06. 2015 wurde in einem Bienenbestand im Vogt-
landkreis der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut der
Bienen amtlich festgestellt.

Um den Ausbruchsbestand der Amerikanischen Faulbrut
bei Bienen wird ein Sperrbezirk von einem Kilometer Ra-
dius festgelegt. Dieser umfasst das im Kartenausschnitt blau
eingekreiste Gebiet bei Schöneck, Ortsteil Schilbach:

Für diesen Sperrbezirk werden zur Verhinderung der
weiteren Ausbreitung dieser Bienenseuche gemäß § 11
Bienenseuchen-Verordnung folgende Anordnungen ge-
troffen:

1. Alle Halter von Bienen im gesamten Vogtlandkreis, de-
ren Bienenhaltung dem Lebensmittelüberwachungs- und
Veterinäramt des Vogtlandkreises und der Sächsischen
Tierseuchenkasse noch nicht bekannt sind, haben ihre Be-
stände unverzüglich unter Angabe von Anzahl und Stand-
ort ihrer Bienenvölker bei dem
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 
des Vogtlandkreises
Stephanstraße 9 
08606 Oelsnitz 
Tel. 37421 41-3601, Fax 037421 41-4-3601, 
E-Mail: veterinaeramt@vogtlandkreis.de
anzuzeigen. 
Dies gilt auch für Bienenhalter aus anderen Landkreisen,
die sich aktuell im Vogtlandkreis, im Rahmen von Wan-
derhaltungen mit Ihren Völkern aufhalten.

2. Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk wer-
den unverzüglich amtstierärztlich auf Amerikanische Faul-
brut untersucht. Diese Untersuchung ist frühestens zwei,
spätestens neun Monate nach der Tötung oder Behandlung
der an der Seuche erkrankten Bienenvölker des verseuch-
ten Bienenstandes zu wiederholen. Die Bienenhalter ha-
ben bei den Untersuchungen, die kostenfrei sind, entspre-
chende Hilfe zu leisten.

3. Bewegliche Bienenstände im Sperrbezirk dürfen von ih-
rem Standort nicht entfernt werden.

4. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Waben-
teile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, Bie-
nenwohnungen und benutzte Gerätschaften dürfen nicht
aus den Bienenständen bzw. von ihrem Standort im Sperr-
bezirk entfernt werden. 

5. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperrbezirk
verbracht werden.

6. Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt
ist, darf abgegeben werden.

7. Imker haben ständig dafür zu sorgen, dass nicht mehr be-
setzte Bienenwohnungen ständig bienendicht verschlos-
sen gehalten werden.

8. Für die Punkte 1 bis 6 wird die sofortige Vollziehung an-
geordnet.

Die rechtlichen Gründe für diese Allgemeinanordnung sind
bei der ausfertigenden Behörde einsehbar.
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft.

Dr. Anne Mütschard
Amtstierärztin
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Offenlegung der Änderung von Daten
des Liegenschaftskatasters

nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und 
Katastergesetz

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert:

Die Änderungen erfolgten aufgrund der Übernahme einer
Katastervermessung durch den Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur Barth aus Plauen.

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information ist nach § 2 Abs. 3 des SächsVermKatG1 für die

Betroffene Flurstücke im Bereich der
Gemarkung Reuth (6943): 
341/1, 341a, 342/1, 342a, 342b, 347, 348, 507, 508a, 
509/1, 509b, 516/3, 516/9, 551/3, 552/1, 554/1, 582, 584, 
585 und 586
Art der Änderung:
1. Zerlegung
2. Veränderung von Gebäudedaten
3. Veränderung der Lage
4. Veränderung am Flurstück mit Änderung der Umfangs-
grenzen

5. Berichtigung der Flächenangabe
6. Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung
der Wirtschaftsart.

Information 
der Staatlichen Betriebsgesellschaft 
für Umwelt und Landwirtschaft

Gemäß § 48 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über Naturschutz
und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (SächsNatSch)
vom 6. Juni 2013, in Verbindung mit § 3 der Verordnung des
Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft über Zuständigkeit der Naturschutzbehörden (Zustän-
digkeitsverordnung Naturschutz – NatSchZuVO) vom 13.
August 2013 hat die Staatliche Betriebsgesellschaft für Um-
welt und Landwirtschaft (BfUL) die Aufgabe, Daten im
Rahmen von Monitoringmaßnahmen nach den Richtlinien
92/43/EWG und 2009/147/EG zu erfassen, aufzuarbeiten
und für die fachliche Durchführung den zuständigen Behör-
den zur Verfügung zu stellen. 

Auf der Grundlage des § 37 Abs. 2 SächsNatSchG sind die
Bediensteten und Beauftragten der Naturschutzbehörden
und Fachbehörden befugt, zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege während der Tageszeit Grundstücke zu be-
treten. Ihnen ist es im Rahmen von Satz 1 auch gestattet,
dort Erhebungen, naturschutzfachliche Beobachtungen,
Vermessungen und Bodenuntersuchungen sowie ähnliche
Dienstgeschäfte vorzunehmen. Als Tageszeit gilt die Zeit
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Grundstücke in der freien

Fortführung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Än-
derung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die Vor-
schriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde. Allen Betrof-
fenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters durch
Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Be-
kanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6
SächsVermKatG.

Oben beschriebene Änderungen werden dem zuständigen
Grundbuchamt automatisch mitgeteilt, wenn sie Auswir-
kungen auf das Grundbuch haben.

Die Fortführungsnachweise Nr. 6943-00136.1 bis 6943-
00136.20 sowie weitere Fortführungsunterlagen über die
Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen

ab dem 22. 06. 2015 bis zum 24. 07. 2015
am Landratsamt Vogtlandkreis

in der Geschäftsstelle 
des Amtes für Kataster und Geoinformation,

Europaratstraße 19, 08523 Plauen
am Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
am Dienstag von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie
am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 Sächs-
VermKatG gilt die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als be-
kannt gegeben.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Ge-
schäftsstelle während der Öffnungszeiten gerne zur Verfü-
gung (Telefon: 03741/392-2416 oder Mail: poststelle.katas-
ter@vogtlandkreis.de). Sie haben dort auch die Möglichkeit,
weitere Unterlagen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Bildung von Flurstücken sowie die Änderung der Flur-
stücksnummer infolge Änderung von Daten über Grenzen
eines Flurstücks stellt einen Verwaltungsakt dar. Die Betrof-
fenen können innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch gegen die Änderung der Daten des Liegen-
schaftskatasters einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Vogtlandkreis,
Neundorfer Straße 94/96, 08523 Plauen oder beim Staats-
betrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olb-
richtplatz 3, 01099 Dresden, einzulegen.

Plauen, den 01. 06. 2015

Dr. Lenk
Landrat
1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskatas-
ter im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz –
SächsVermKatG) vom 05. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 140 ff) in der jeweils
geltenden Fassung.


